
 

Büelstrasse 12, 8604 Hegnau 
strubeli.ch 

 

1/2 10/25 

CHE-109.644.581 MwSt. 

 

Pensionsvertrag 
 

Eintrittsdatum: ............................................. Bleibt bis: ……................................................ 
 

Eigentümername: …………………………………..… Vorname: ………………………………………………….. 

Strasse: …………………………………………………….. PLZ/Ort: …………………………………………………….. 

Tel.: ……………………………………………………….…. E-Mail: ……………………………………………………….. 
 

Vertreter des Eigentümers (wenn das Tier nicht vom Eigentümer ins Tierheim gebracht wird) 

Name: ……………………………………..………….…... Vorname: …………………………..……………..…..…. 

Strasse: ……………………………………………..….…. PLZ/Ort: ………………………….…….…………..…..…. 

Tel.: ………………………………………………..…….…. E-Mail: ………………………………………………..….... 

 

Bezugsperson bei Notfällen: Name: ………………………………………………….………….…….…………. 

(Krankheit oder Unfall des Tieres, etc.) Tel.: ………………………………………………….………………………………. 

 

Tierart: ………………………………………….….…… Name: ……………………………….….…………………... 

Rasse: ………………………………………….….….…. Alter: ……………………………….….………………..…… 

Farbe: ………………………………………….….…….. Auslauf gewohnt: ……………….….………………….. 

□ weiblich □ männlich □ kastriert □ unkastriert 
 

 

□ Gruppenhaltung □ Einzelhaltung (Preise: siehe Preisliste) 
 

Unkastrierte Rüden über 8 Monate werden NUR in Einzelhaltung aufgenommen. Das Tierheim Strubeli 

darf Ihr Tier jederzeit in Einzelhaltung nehmen, falls es in der Rudelhaltung aus irgendeinem Grund nicht 

funktioniert. Ab diesem Tag bezahlt der Besitzer den Einzelhaltungspreis. 
 

 

Hunde + Katzen: Flohschutz obligatorisch→aufgetragen am: ………..…□ Tropfen   □ Halsband   □ Tabletten 

 

Gesundheitsprobleme: (Verabreichung Medikamente durch uns = Zuschlag Fr. 5.- pro Tag) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….….………….….………….….………….….………….….………….….………….….………………… 

Tierärztliche Behandlung von uns: (wird durch das Tierheim ausgefüllt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….….………….….………….….………….….………….….………….….………….….……….… 

Sachen im Tierheim gelassen / Spezielles / Anmerkungen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….….………….….………….….………….….………….….………….….………….….…………… 

  



 

Büelstrasse 12, 8604 Hegnau 
strubeli.ch 

 

2/2 10/25 

Pensionstage: BARZAHLUNG / CASH ONLY 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   Pensionskosten: ………….……..………… inkl. 8,1% MwSt. 

18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

 + ……………...………..…………...……………. inkl. 8,1% MwSt. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 + ……………...........…….……..………………. inkl. 2,6% MwSt. 
 

Preis pro Tag (inkl. 8,1% MwSt.) ……………………….. + Spende……......……………………………. inkl. 0,0% MwSt 

 

  TOTAL CHF ______________________ inkl. MwSt.  
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Ferienplätze (AGB) 
1. Verantwortlichkeit 

Das Tierheim Strubeli übernimmt keine Haftung für Krankheiten und/oder Unfälle des Tieres und für Schäden, die durch das Tier verursacht werden. Bei solchen 

haftet der Eigentümer. Im Unfall- oder Krankheitsfall erlaubt der Eigentümer die Behandlung des Tieres durch den Tierarzt des Tierheims. Die Kosten dieser 

Behandlung gehen zu Lasten des Eigentümers. Hunde und Katzen müssen gültig geimpft sein, um im Tierheim Strubeli aufgenommen zu werden. Der 

Impfausweis ist bei Ankunft vorzuweisen. Sollte Ihr Tier nicht, oder ungenügend geimpft, oder der Impfausweis nicht vorhanden sein, behalten wir es uns vor, 

dies zum Schutz Ihres Tieres, aber auch der anderen Tierheimbewohner, nachzuholen. Die Kosten der Impfungen gehen zu Lasten des Eigentümers. 

Alle Katzen (Weibchen und Männchen) über 6 Monate müssen kastriert sein. 
Alle Hunde über 8 Monate müssen kastriert sein für die Gruppenhaltung. Unkastrierte Rüden nehmen wir generell nur in Einzelhaltung. Unkastrierte Weibchen 
über 8 Monate können wir nicht bei uns aufnehmen, auch nicht in Einzelhaltung. 
 

2. Nötige Impfungen und Parasitenvorbeugung (Katzen/Hunde und Kaninchen) 
Alle Katzen und Hunde müssen regelmässig entwurmt und aktuell gegen Flöhe und Zecken behandelt sein. Auf Wunsch können wir das beim Eintritt auch gerne 
für Sie übernehmen. Die Entwurmung darf nicht länger als 3 Monate zurückliegen. Die Floh-/Zeckenmittel Gabe, darf nicht länger als 1 – 3 Monate zurückliegen, 
abhängig vom Präparat, das verwendet wurde. 
Alle Hunde und Katzen müssen korrekt grundimmunisiert und regelmässig nachgeimpft sein Grundimmunisierung, danach Wiederholungen nach aktuellem 
Impfschema). 
Alle Katzen brauchen einen negativen Test auf Leukose/FIV. 
Alle Kaninchen müssen mindestens eine Woche vor Tierheimeintritt gegen RHD geimpft worden sein. Wirksam ist diese Impfung dann 1 Jahr lang. Ungeimpfte 

Kaninchen können nicht aufgenommen werden.  

Bitte bringen Sie bei jedem Check-in den Impfpass Ihrer Katze / Ihres Hundes / Ihrer Kaninchen mit, ansonsten können wir Ihre Katze / Ihren Hund / Ihre 
Kaninchen nicht aufnehmen. 
Link zu «Nötige Impfungen / Impfschema Hunde, Katzen, Kaninchen» 
 

3. Stornierung, Anpassung Buchung, Check-in und Check-out 
Sie können Ihre Buchung bis 14 Tage vor Beginn kostenfrei anpassen oder stornieren. Annullationen, welche 14 bis 8 Tage vor Tierheimeintritt erfolgen, werden 
mit 50% der Pensionskosten verrechnet. Annullationen, welche 7 bis 0 Tage vor Tierheimeintritt erfolgen, werden mit 100% der Pensionskosten an Sie 
verrechnet. 
Holen Sie das Tier vorzeitig ab, oder bringen es später, so ist dennoch der gesamte Pensionspreis geschuldet. 
Ein- und Austrittstage werden als ganze Tage berechnet. 
Der Pensionspreis wird beim Abholen Ihres Tieres verrechnet und muss vor Ort bar beglichen werden. 
Absagen, Anpassungen und Buchungen können nur schriftlich, per Mail oder Kontaktformular entgegengenommen werden und sind verbindlich. 
Annahme von Ferientieren jeweils von Montag bis Samstag (ausgenommen Feiertage) von 11 – 12 und 14 – 16 Uhr. Bitte bringen Sie Hunde und Katzen, welche 
bei uns in der Gruppenhaltung gebucht sind zwischen 11 und 12 Uhr oder gleich um 14 Uhr, damit wir die neue Gruppendynamik gut beobachten können. 
Sonntag ist Ruhetag, kein Bringen und keine Abholung möglich. 
 

4. Nicht-Abholen des Tieres 

Wird das Tier nicht innert zwei Wochen nach Ablauf des vereinbarten Abholtermins abgeholt, wird das Tierheim Strubeli automatisch dessen Eigentümer. Alle 

dem Tierheim dadurch entstehenden Kosten (Pensionskosten, Kosten für medizinische Betreuung etc.) sind jedoch vom bisherigen Eigentümer zu tragen. Der 

Eigentümer bzw. dessen Vertreter erklären mit ihrer Unterschrift, mit dem Pensionsvertrag einverstanden zu sein. 

Mit dem Eingehen einer Buchung akzeptieren Sie unsere oben genannten Bedingungen (AGB).  
 

 

Unterschrift des Eigentümers bzw. seines Vertreters: _____________________________________ 
 

Unterschrift des Tierpflegers bei Annahme: ______________________________________________ 
 

Unterschrift des Tierpflegers bei Herausgabe: ____________________________________________ 


